
Hat nun das Bezirksgericht Potsdam mit seiner Ent
scheidung den Inhalt der k ü n f t i g e n  gesetzlichen Re
gelung vorweggenommen?
Im wesentlichen kann diese Frage bejahend beantwortet 
werden. Die Vorschläge für das künftige StGB gehen 
dahin, den Gerichten die (alleinige) Anwendung von Er
ziehungsmaßnahmen abzunehmen und den Volksbil
dungsorganen zu übertragen. Wenn die Nichtverantwort
lichkeit (§ 4 Abs. 1 JGG) des jugendlichen Täters zwei
felsfrei feststeht, dann geht es in erster Linie darum, 
Fehlentwicklungen bzw. Retardierungen durch pädago
gische Maßnahmen zu beseitigen, d. h. in erster Linie 
um den Aufgabenbereich der Volksbildungsorgane, de
nen durch neue gesetzliche Bestimmungen die Entschei
dungsbefugnis übertragen werden soll.
Aber auch unter diesen Gesichtspunkten kann die Ent
scheidung des Bezirksgerichts Potsdam, das dieses Pro
blem generell entscheiden will, nicht gebilligt werden. 
Sie bedeutet ein einseitiges „Vorpreschen“ ohne Rück
sicht auf Vorhandensein bzw. Fehlen von Voraussetzun
gen für eine solche Entwicklung, ohne Rücksicht auf die 
Auswirkungen einer solchen Entscheidung. Es ist falsch, 
einen für die Zukunft zweifellos richtigen Zustand heute 
und jetzt — gegen das Gesetz — herbeizuführen, wenn die 
notwendigen Voraussetzungen noch nicht vorliegen.
Das Bezirksgericht Potsdam glaubt fehlerhaft, die Kom
petenz der Justizorgane in derartigen Fällen heute be
reits generell verneinen zu können. Hier wird aber be- 
reits-deutlich, daß eine solche Konsequenz dem gesamten 
System des heutigen Strafverfahrens gegen Jugendliche 
nach dem JGG widerspricht.
Mit diesem durch seine Entscheidung offenbarten 
Widerspruch zum geltenden Gesetz und zur jahrelangen 
Praxis setzt sich aber das Bezirksgericht Potsdam nicht 
einmal auseinander; die Orientierung durch den General
staatsanwalt der DDR wird gar nicht erwähnt, obwohl 
sie der Spezifik des Strafverfahrens gegen Jugendliche 
Rechnung trägt. Solange das JGG gilt, entscheidet das 
Jugendgericht auch über Jugendliche, die gemäß § 4 
JGG strafrechtlich nicht verantwortlich sind. Dabei sind 
ivir uns bewußt, daß die Gerichte hier Aufgaben er
füllen, die in Zukunft der Jugendhilfe (evtl, besonderen 
Entscheidungskommissionen) Vorbehalten bleiben. Die 
Übertragung dieser Aufgaben kann aber nur in dem 
Maße erfolgen, in dem die Voraussetzungen hierfür ge
schaffen werden.
Heute besteht keine Veranlassung, von der vom General
staatsanwalt gegebenen Orientierung abzugehen. Es 
bleibt dem Staatsanwalt überlassen, je nach der Notwen
digkeit des Einzelfalls einen Antrag an das Gericht zu 
stellen oder das Verfahren gemäß § 35 JGG einzustellen 
und den Vorgang zur Einleitung von Erziehungsmaß
nahmen an das Referat Jugendhilfe abzugeben.
Die Bemerkungen des Bezirksgerichts Potsdam zu den 
§§ 260 ff. StPO sind deshalb verfehlt, weil sie im Grunde 
davon ausgehen, daß die Justizorgane nicht berechtigt 
seien, Erziehungsmaßnahmen auszusprechen, wenn von 
vornherein feststeht, daß der betreffende Jugendliche 
strafrechtlich nicht verantwortlich ist. Da eine solche 
Möglichkeit aber gegeben ist, liegt hier auch keine Ana
logie zuungunsten des Jugendlichen vor. Es geht — wie 
bereits ausgeführt — ja nicht um eine direkte Anwen
dung der §§ 260 ff. StPO (die auch im Jugendstrafver
fahren möglich ist), sondern um eine der Spezifik des 
Jugendstrafverfahrens angepaßte, analoge Anwendung 
dieser Bestimmungen, die dem System des JGG ent
spricht. (In beiden Fällen handelt es sich um strafrecht
lich nicht verantwortliche Menschen.)
Der Fehler des Bezirksgerichts Potsdam liegt darin, daß 
es formal, ressortmäßig Veränderungen herbeizuführen 
sucht, ohne die Gesamtentwicklung zu berücksichtigen. 
Der formale Charakter der Entscheidung zeigt sich allein 
schon darin, daß mit keinem Wort das inhaltliche Pro
blem — Notwendigkeit der Heimerziehung und deren 
Realisierung — erwähnt wird. Wie dieses Urteil eine 
Arbeitsgrundlage für die beteiligten Organe sein soll und

welche Schlußfolgerungen der Jugendliche sowie dessen 
gesetzliche Vertreter ziehen sollen, all das bleibt un
ausgesprochen.
Für den Protest des Staatsanwalts gegen das Urteil des 
Kreisgerichts, das den Jugendlichen freigesprochen und 
Heimerziehung angeordnet hatte, bestand kein Bedürf
nis, da der Freispruch — zwar ein Fehler — sachlich die 
vom Staatsanwalt beantragte Entscheidung nicht ver
ändert hatte. Der Entscheidung des Bezirksgerichts Pots
dam kann daher nicht zugestimmt werden.
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§232 StPO.
Wird im beschleunigten Verfahren zuungunsten des 
Angeklagten Rechtsmittel eingelegt und führt dieses 
zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache, weil 
die Gesellschaftsgefährlichkeit der strafbaren Handlung 
verkannt wurde und deshalb auf eine höhere als im 
beschleunigten Verfahren zulässige Strafe hätte erkannt 
werden müssen, dann ist die erneute Hauptverhandlung 
nach den allgemeinen Bestimmungen der StPO (§§ 189 ft.) 
durchzuführen. Die Beschränkung des Strafrahmens 
gern. § 232 StPO auf Freiheitsentzug bis zu einem Jahr 
entfällt damit.
BG Schwerin, Urt. vom 22. September 1961 — 1 BSB 
14/61.
Durch Urteil des Kreisgerichts P. wurde der Ange
klagte wegen eines Vergehens gegen die Tätigkeit der 
staatlichen Organe zu einer unbedingten Gefängnis
strafe verurteilt. Die Höhe der Strafe lag unter der 
im beschleunigten Verfahren möglichen Höchststrafe 
von einem Jahr.
Gegen dieses Urteil legte der Staatsanwalt des Kreises 
P. zuungunsten des Angeklagten Protest ein. Im 
wesentlichen wird darin ausgeführt, daß durch das Ge
richt die Gesellschaftsgefährlichkeit der strafbaren 
Handlungen des Angeklagten verkannt und deshalb 
nicht — wie es erforderlich gewesen wäre — auf die 
im beschleunigten Verfahren zulässige Höchststrafe von 
einem Jahr Gefängnis erkannt worden sei.
Der Protest hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Das Kreisgericht hat die umfassend aufgeklärten, 
richtig festgeslellten und rechtlich richtig gewürdigten 
Handlungen des Angeklagten nicht in ihrer ganzen Ge
sellschaftsgefährlichkeit richtig beurteilt. Bei Berück
sichtigung aller eventuell in der Person des Angeklag
ten liegenden Umstände hätte im vorliegenden Fall 
zumindest auf eine Strafe von einem Jahr und sechs 
Monaten Gefängnis erkannt werden müssen. Eine solche 
Strafe würde unter Berücksichtigung der allein von 
der objektiven Tatseite ausgehenden Gefahr die un
terste Grenze des ■ Möglichen bilden. Das Kreisgericht 
hätte deshalb wegen der im § 232 StPO ausgesprochenen 
Beschränkung in der Strafhöhe überhaupt nicht im be
schleunigten Verfahren verhandeln dürfen. Schon in 
der Antragstellung des Staatsanwalts und in der an
tragsgemäßen Durchführung des beschleunigten Ver
fahrens zeigt sich in diesem Falle die Unterschätzung 
der Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlung des An
geklagten. Das Kreisgericht hätte aber spätestens in der 
Hauptverhandlung — und bis zur Verkündung des Ur
teils wäre dazu nach § 234 Abs. 1 StPO Zeit gewesen — 
von der Verhandlung im beschleunigten Verfahren Ab
stand nehmen müssen.
Nachdem dies nicht geschehen ist und das Kreisgericht 
in der ersten Instanz bis zur Urteilsfällung einschließ
lich Urteilsverkündung im beschleunigten Verfahren 
verhandelt hat, erhebt sich die Frage, ob nunmehr auf 
eine über der im § 232 StPO vorgeschriebenen Grenze 
liegende Freiheitsstrafe erkannt werden darf. Der Senat 
hat diese Frage bejaht.
Die Vorschrift des § 232 StPO hat den Sinn, das be
schleunigte Verfahren nach §§ 231 ff. StPO, welches 
unter Wegfall einer schriftlichen Anklageerhebung und 
vorheriger ausdrücklicher Eröffnung des gerichtlichen
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